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zu b) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bad Wünnenberg, 21.04.2022, 
 
gez. Christian Carl 
 
Bürgermeister 
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113/2022 
 
 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10 - 14  
33102 Paderborn  

 
 
Az.: 66.3/40557-22-600 
 

Immissionsschutz 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG für die Änderung von 5 Windenergieanalagen 

als Teil einer Windfarm in Borchen-Etteln) 
 
Die WestfalenWIND Etteln A33 GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt die Än-
derung von 5 Windenergieanlagen des Typs Vensys 126 gem. § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG). Beantragt wird die Leistungserhöhung zur Nachtzeit von 3.450kW auf 3.800kW. Die Anla-
gen mit einer Nabenhöhe von 136,9m und einem Rotordurch-messer von 63m befinden sich am Stand-
ort Gemarkung Etteln, Flur 2, Flurstücke 10, 166, 4, 234 sowie Flur 1, Flurstück 49. 
 
Die betroffene Windfarm ist unter Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer 
allgemeinen Vorprüfung nach § 5 UVPG i.V.m. § 9 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach 
den Kriterien der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu 
berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung war, 
dass sich aus dem geänderten Betriebsmodus gegenüber der ursprünglich genehmigten Anlage keine 
erheblichen anderen oder stärkeren Umweltauswirkungen ergeben. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kasmann 
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114/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gemäß §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz-LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 51 (Jugendamt) vom 23.03.2022, 
Geschäftszeichen 50F8903649 
 
Frau  
Nadya Velkova 
letzte Meldeanschrift: Oststr. 4, 33129 Delbrück 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt 
ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 23.03.2022 (Geschäftszeichen 50F8903649) kann beim Kreis Pader-
born – Amt 51 (Elterngeldstelle) –, Aldegreverstr. 10 -14, 33102 Paderborn, Gebäudeteil A, Zimmer 08.12, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten (Mo –Fr: 08:30 –12:00 Uhr, Do: 14:00 –18:00 Uhr) nach vorheriger Terminverein-
barung eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Hinweis:  
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
Weinberger 
 


